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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 5/17
Vom 19. April 2017

Gz.: 33.03 - 51424

Rundschreiben über den Terminrahmen für die Abiturprü-
fung im Schuljahr 2018/2019 in der gymnasialen Oberstufe

Zur Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen und münd-
lichen Abiturprüfungen im Schuljahr 2018/2019 werden fol-
gender Terminrahmen gemäß § 16 Absatz 2 der Gymnasiale-
Oberstufe-Verordnung (GOSTV) vom 21. August 2009 (GVBl. II 
S. 578) sowie folgende  organisatorische Hinweise veröffent-
licht.

1. Terminrahmen für die Abiturprüfung im Schuljahr
2018/2019

Für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe gelten 
die als Anlage beigefügten Termine und Fristen.

Für die Festlegung des schulischen Zeitplanes gemäß § 17 
Absatz 6 der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung gilt:

a) Der von dem Prüfungsausschuss für eine Schule festzu-
legende Zeitplan für die schriftlichen und mündlichen
Abiturprüfungen ist so zu gestalten, dass Unterrichts-
ausfall in anderen Jahrgangsstufen vermieden wird.
Gegebenenfalls sind für Abiturprüfungen Sonnabende
in Betracht zu ziehen.

b) Die Wahl freiwilliger Zusatzprüfungen im ersten bis
dritten Abiturprüfungsfach durch die Schülerinnen und
Schüler kann bis zu zwei Werktagen nach der Bekannt-
gabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen und
der angesetzten pflichtigen Zusatzprüfungen im ersten
bis vierten Abiturprüfungsfach möglich sein.

c) Für die schriftlichen Abiturprüfungen in den Fächern
des dezentralen Abiturs sind die Termine schulintern
zu planen. Dabei können Termine, die für Fächer des
Zentralabiturs vorgesehen sind, auch für Klausuren des
dezentralen Abiturs genutzt werden, sofern die betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler das jeweilige Fach des
Zentralabiturs nicht als Prüfungsfach gewählt haben.

Falls die zentral festgelegten Nachschreibetermine für die 
schriftlichen Abiturprüfungen in den Fächern des Zentral-
abiturs von Schülerinnen und Schülern nicht wahrgenom-
men werden können, legt der Prüfungsausschuss im Beneh-
men mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätere 
dezentrale Nachschreibetermine fest. Die Aufgabenvorschlä-
ge werden in diesem Fall dezentral gemäß § 23 Absatz 3 der 
Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung erarbeitet und geneh-
migt. Eine Auswahl unter mehreren Aufgabenvorschlägen 
entfällt für die Schülerinnen und Schüler.

2. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2018 in Kraft und 
am 31. Juli 2019 außer Kraft.
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Anlage 

Abiturprüfung im Schuljahr 2018/2019 in der gymnasialen Oberstufe
Termine und Fristen

Termin/Frist Vorgang Rechtsgrundlage

bis zum 31.8.2018 Festlegung der Abiturprüfungs fächer; Beantragung einer 
Besonderen Lernleistung

§ 10 Absatz 2, 3 und 4 GOSTV

bis zum 3.9.2018 konstituierende Sitzung des Prüfungsaus schusses § 17 GOSTV

bis zum 22.1.2019 Abgabe der dezentralen Aufgabenvorschläge bei der 
zuständigen Schulrätin oder dem zuständi gen Schulrat für 
die Sekundarstufe II (gym nasiale Oberstufe)

§ 23 Absatz 3 GOSTV,
Nummer 14 Absatz 1 und 2 
VV-GOSTV

1.4.2019 Festlegung der Abschlussbewertungen für die Kurse des 
vierten Schulhalbjahres der Qualifikationsphase

§ 19 GOSTV

4.4.2019 Bekanntgabe der Abschlussbewertun gen für die Kurse 
des vierten Schulhalbjahres der Qualifikationsphase, 
Bekanntgabe der Entscheidung über die Zulassung 
zur Abiturprüfung, letzter Unterrichtstag des vierten 
Schulhalbjahres der Qualifikationsphase

§ 19 GOSTV,
§ 19 Absatz 2 GOSTV,
Nummer 13 VV-GOSTV

5.4. bis 8.5.2019 Zeitraum für die schriftliche Abiturprüfung,
Termine für die Fächer des Zentralabiturs:
5.4., 9.00 Uhr, Biologie, Chemie, Physik
8.4., 9.00 Uhr, Geografie, Geschichte, Politische Bildung
10.4., 9.00 Uhr, Englisch
12.4., 9.00 Uhr, Französisch
30.4., 9.00 Uhr, Deutsch
3.5., 9.00 Uhr, Mathematik

§ 22, § 23 Absatz 1 GOSTV,
Nummer 14 VV-GOSTV

ab 9.5.2019 Mündliche Abiturprüfungen einschl. Kolloquien der 
Besonderen Lernleistung sowie Zusatzprüfungen

§ 25 GOSTV,
Nummer 16 VV-GOSTV

13.5. bis 
24.5.2019

Nachschreibetermine für die schriftliche Abiturprüfung in 
den Fächern des Zentralabiturs:
13.5., 9.00 Uhr, Deutsch
15.5., 9.00 Uhr, Englisch
17.5., 9.00 Uhr, Biologie, Chemie, Physik
20.5., 9.00 Uhr, Geografie, Geschichte, Politische Bildung
22.5., 9.00 Uhr, Mathematik
24.5., 9,00 Uhr, Französisch

§ 23 GOSTV
Nummer 14 VV-GOSTV

bis 19.6.2019 Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife § 34 Absatz 4 GOSTV
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen: 

1. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an Grundschulen 

a. Käthe-Kollwitz-Grundschule
 Martin-Luther-Platz 2
 14641 Nauen

 – Besetzung zum 01.08.2017 –

b. Grundschule am Weinberg Rathenow
 Schulplatz 3
 14712 Rathenow

 – Besetzung zum 01.08.2017 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei  
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß  
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen- 
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 

Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
11 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an Förderschulen 

 
 Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „geistige Entwicklung“
 Prof.-Hilgenfeldt-Str. 19a
 19322 Wittenberge

	 −	Besetzung	zum	01.02.2018	–

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei  
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß  
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geisti-
ge Entwicklung“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen- 
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
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barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an Gesamtschulen 

 Regine-Hildebrandt-Gesamtschule
 Hubertusstraße  30
 16547  Birkenwerder

 – Besetzung zum 01.02.2019 – 

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei  
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß  
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei all-
gemeinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der  
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife. 

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen- 
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-

barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe  
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
15 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt  
berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung,  
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliches Schulamt Neuruppin
 Herrn Kowalzik
 Trenckmannstraße 15  
 16816 Neuruppin.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen: 

1. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an Oberschulen 

 Spree-Oberschule Fürstenwalde
 August-Bebel-Straße 51 
 15517 Fürstenwalde / Spree 

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin		−

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei  
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß  
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
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rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers in der Sekundar-
stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen- 
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulauf sicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.  

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an Gesamtschulen 

 Sportschule Frankfurt (Oder)
 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
 Kieler Straße 10
 15234 Frankfurt (Oder)
 
	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin		−

Die Sportschule Frankfurt (Oder) ist eine Schule mit beson-
dere Prägung. Hier soll durch eine Verknüpfung von schu-
lischer Bildung und sportlicher Ausbildung zur weiteren 
Ausgestaltung der Nachwuchsförderung beigetragen und 
sportlich besonders begabte Schülerinnen und Schüler in 

den Sportarten Judo, Fußball (männlich), Handball (weib-
lich), Boxen, Gewichtheben, Radsport, Ringen und Sport-
schießen aus dem gesamten Bundesgebiet bei nachgewie-
sener leistungssportlicher Eignung in den entsprechenden 
Sportarten gefördert werden. Bei den Schülerinnen und 
Schülern soll ein dauerhaftes Interesse am Leistungssport 
vermittelt und sportliche Spitzenleistungen im Höchstleis-
tungsalter vorbereitet werden. 

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei  
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß  
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei all-
gemeinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der  
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife.
 
Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen- 
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien und 
den entsprechenden Kooperationspartnern im Rahmen der 
sportlichen Begabungsförderung; Durchsetzungs- und Or-
ganisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird 
Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Teamarbeit; Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Sport-
organisationen sind wünschenswert; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der branden-
burgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe  
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
15 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
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das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt  
berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 

der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung,  
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
 Herrn Dr. Olaf Steinke
 Gerhard-Neumann-Straße 3
 15236 Frankfurt (Oder).
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